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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen kön-
nen, ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen wahr-
heitsgemäß  und vollständig beantworten. Es sind auch solche 
Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimes-
sen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefähr-
den, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen.
Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeige-
pflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen.  

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle 
Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzei-
gen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsan-
nahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen,
sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine Anzeigepflicht 
verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom 
Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie uns nachweisen, 
dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein 
Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird, dass wir den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären 
wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der 
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles 
noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungs-
pflicht

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie 
die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der 
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

2. Kündigung 

Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung der 
vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober  

Fahrlässigkeit beruhte, können wir den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen. 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen 
Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie 
die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedin-
gungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 
10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertrags-
änderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in 
unserer Mitteilung hinweisen. 

4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer 
Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weite-
re Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht
verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeig-
ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsän-
derung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertrags-
schluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser 
Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere 
Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rück-
tritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschluss-
frist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist 
Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu 
berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht 
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur beru-
fen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
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Vorbemerkung 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch 
bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor 
missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren.
Die Verarbeitung der uns bekanntgegebenen Daten zu Ihrer Person wird 
durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die 
Datenverarbeitung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechts-
vorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das 
BDSG erlaubt die Datenverarbeitung stets, wenn dies im Rahmen der 
Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen 
Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berech-
tigter Interessen der Daten verarbeitenden Stelle erforderlich ist und 
schutzwürdige Belange des Betroffenen nicht beeinträchtigt werden. 

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwä-
gung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenver-
arbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung 
nach dem BDSG aufgenommen worden. Die Einwilligung zur Daten-
übermittlung gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hin-
aus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon 
mit Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeitigen Widerruf. 
Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklä-
rung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten
gesetzlich zulässigen Rahmen, wie bereits oben beschrieben, erfolgen. 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z.B. beim Arzt, 
einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betrof-
fenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und 
Unfallversicherung ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbin-
dungsklausel enthalten.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Da-
tenverarbeitung nennen. 

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. 
Das sind Ihre Angaben im Antrag und versicherungstechnische Daten, 
wie Kundennummer (Partnernummer) und Beitrag, Abrechnung mit 
Vermittlern, sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. 
eines Sachverständigen oder eines Arztes. Bei einem Versicherungsfall 
speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von
Dritten, wie z.B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit oder 
die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden. 

2. Datenübermittlung an Rückversicherer 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf 
einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb 
geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im 
In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entspre-
chende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungs-
nummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und Risikos und des 
Risikozuschlags, sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit 
Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, 
werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung 
gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer 
Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben. 

3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antrag-
stellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer 
alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadensabwicklung 
wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B. frühere Krankhei-
ten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere 
Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). 
Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in 
den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den 
Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erfor-
derlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechen-
de Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. Auch sonst bedarf es in bestimm-
ten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang 
sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezoge-
nen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen
weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, 
wie Schadenhöhe und Schadentag. 

4. Zentrale Hinweissysteme 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, 
zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur 
Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständi-
gen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch 
entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu 
bestehen bei einigen Fachverbänden zentrale Hinweissysteme. Solche 
Hinweissysteme gibt es beim Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. sowie beim Verband der Privaten Krankenversiche-
rung. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme erfolgt lediglich zu Zwe-

cken, die mit der jeweiligen Datei verfolgt werden dürfen, also nur soweit 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Beispiele:

Allgemeine Haftpflichtversicherung – Registrierung von auffälligen
Schadenfällen sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versi-
cherungsmissbrauchs besteht.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung. 

Sachversicherer – Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brand-
stiftung vorliegt oder wenn auf Grund des Verdachts des Versicherungs-
missbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadenssum-
men erreicht sind.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Miss-
brauchs.

5. Datenverarbeitung in der Versicherungsgruppe 
Zum Schutz der Versicherten werden einzelne Branchen (z.B. Lebens-, 
Kranken-, Sachversicherung und andere Finanzdienstleistungen wie
Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, Immobilien) durch rechtlich selbst-
ständige Gesellschaften betrieben. Um dem Kunden einen umfassenden 
Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Gesellschaften 
häufig in Versicherungsgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden 
dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Datenver-
arbeitung.

So wird z.B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Versi-
cherungsverträge mit verschiedenen Gesellschaften der Gruppe ab-
schließen; und auch ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, 
ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. Ihre allge-
meinen Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten werden in einer 
zentralen Datensammlung geführt. Dabei sind die sog. Partnerdaten (z.B. 
Namen, Adresse, Kundennummer usw.) von allen Unternehmen der
Gruppe abfragbar. Auf diese Weise können eingehende Post, telefoni-
sche Anfragen und Geldeingänge korrekt bearbeitet werden. Obwohl alle 
diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden
durch die einzelnen Gesellschaften verwendet werden, spricht das 
Gesetz auch hier von »Datenübermittlung«, bei der die Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische 
Daten - wie z.B. Gesundheitsdaten - bleiben dagegen unter ausschließli-
cher Verfügung der jeweiligen Gesellschaft. 

Unserer Versicherungsgruppe gehören zurzeit folgende Gesellschaften 
an:

VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G.,  
VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG. 

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur
umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in weiteren Finanz-
dienstleistungen (z.B. Bausparverträge, Kapitalanlagen) auch mit 
Bausparkassen, Kreditinstituten, Kapitalanlage- und Immobiliengesell-
schaften außerhalb der Gruppe zusammen. Zurzeit kooperieren wir mit:  

ALTE LEIPZIGER Bauspar AG,
DSL-Bank Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank - Bank des 
öffentlichen Rechts.
Metzler Investment GmbH  
COMINVEST Asset Management GmbH
Pioneer Investment  
Franklin Templeton Investments  
ALTE LEIPZIGER Pensionskasse AG

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung der 
jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so gewonnenen 
Kunden.

Für die Erbringung von Hilfeleistungen im Rahmen der Unfallversicherung 
arbeiten wir mit der Malteser Hilfsdienst GmbH zusammen. 

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch unsere Vermitt-
ler betreut. Um diese Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen zu können, 
erhalten die Vermittler von uns die notwendigen versicherungstechni-
schen Angaben, wie insbesondere Versicherungsnummer, Beiträge, Art 
des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Zahl der Versiche-
rungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen. Zum Zweck von
Vertragsanpassungen in der Personenversicherung werden an die
Versicherungsvertreter auch Gesundheitsdaten übermittelt. Jeder Ver-
mittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des 
BDSG zu beachten. 

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen 
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz ein Recht 
auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten 
Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden 
Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Rich-
ten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sper-
rung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten 
Daten stets an Ihren Versicherer. 


